
Fördern Sie die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter Teil 7

Steuern im Bild, Teil 391

Stellen Sie als Arbeitgeber aber 
beispielsweise ein Fitnesscenter 
zur Verfügung oder bieten Yoga-
stunden in der Ordination an, 
dann ist das abgabenfrei. Auch 
wenn Sie beispielsweise mit einem 
Fitnessanbieter Sportprogramme ver-
einbaren oder langfristig Sportanlage wie Tennis-
plätze, Fußballplatz oder Turnsäle anmieten, die allen 
Arbeitnehmern oder bestimmten Gruppen zur aus-
schließlichen Nutzung zur Verfügung gestellt werden, 
kann das steuerfrei erfolgen. 

Steuerfrei können auch Maßnahmen zur Stärkung der 
 Rückenmuskulatur angeboten werden, wenn diese von 
Sportwissenschaftlern, Physiotherapeuten oder 
 Ärzten durchgeführt werden.

Steuern im Bild
Das Steuerrecht ist eine komplexe Materie. 
Um Ihnen den Zugang zu erleichtern, bringt 
Ihnen die MEDplan steuerliche Regelungen 
bildhaft näher. Diesmal: 
Mitarbeiter-Gesundheitsförderung, Teil 7.
o Mag. Susanne Glawatsch

Telefon +43 (0)1 817 53 50
E-Mail: info@medplan.at
www.medplan.at

Beispiel: Fitnesscenter, 
Gymnastikkurse etc. 

Barleistungen können nicht 
steuerfrei behandelt werden. 
Mitgliedsbeiträge für Fitness-
center oder Sportvereine (z. B. 
in Form einer Jahres- oder 
 Monatspauschale) sind 
nicht steuerfrei.
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